
39der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

9. 9. 1959 

Regierungsvorlage 

KONSULAR VER TRAG ZWISCHEN DER 
REPUBLIK öSTERREICH UND DER 

UNION DER SOZIALISTISCHEN 
SOWJETREPUBLIKEN. 

Der Bundespräsident der Republik Osterreich 
und das Präsidium des Obersten Sowjets der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

VOM WUNSCHE GELEITET, ihre Bezie
hungen til Konsularangelegenheiten zwischen den 
beiden Staaten zu regeln, 

HABEN BESCHLOSSEN, einen Konsular
vertrag abzuschließen und zu diesem Zweck zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Osterreich : 
Herrn· Dr., Rudolf Kir c h s chI ä ger, 
außerordentlichen Gesandten und bevoll
mächtigten Minister, 

Das Präsidium des Obersten Sowjets der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken: 

Herrn Grigorij Iwanowitsch Tun kin, 
Leiter der Vertragsrechtlichen , Abteilung 
,des Ministeriums des Äußeren der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes ver
einbart haben: 

ABSCHNITT I. 

Errichtung von Konsulaten, Ernennung und Zu
lassung der Konsuln, Personal der Konsulate. 

Artikel 1. 

(1) Jeder Vertragschließende Teilhat das Recht, 
in übereinstimmung mit diesem Vertrag auf 
dem Gebiete des anderen VertragschJi.eßenden 
Teiles Konsulate zu errichten. 

(2) Die Amtssitze der Konsuln und ihre Amts
ber-eiche werden in jedem Einzdfall im Einver
nehmen zwischen den Vertragschließenden T ei-
1en bestimmt. 

Art i k e I 2. 

Vor der Ernennung eines Konsuls ersucht der 
interessierte Vertragschließende Teil auf diplo
matischem Weg um die Zustimmung des anderen 
Vertragschließenden Teiles zu dieser E~nennung. 

Art i k e I 3. 

(1) Die diplomatische Vertretung des Sende
staates legt dem Ministerium fiir die Auswärtigen 
Angelegenheiten' des Empfangsstaates die Be
stallungsurkunde 'Vor, die Vor- und Zunamen des 
Konsuls, seine Staatsangehörigkeit, seinen Rang 
sowie den für ihn bestimmten Amtssitz und 
Amtsbereich enthält. 

(2) Der Konsul darf seine Amtstätigkeit erst 
nach seiner durch den Empfangsstaat erfolgten 
Anerkennung als Konsul aufnehmen. Diese An
erkennung findet nach Vorlage der Bestallungs
urkunde durch Erteilung des, Exequatur statt. 

(3) Nach der Anerkennung treffen die Behörden: 
des Empfangsstaates die notwendigen Maßnah
men, damit der Konsul seine Amtstätigkeit aus
üben und die entsprechenden, in diesem Vertrag 
und in den Rechtsvorschriften des Empfangs
staates vorgesehenen Rechte, Privilegien und Im
muni täten genießen kann. 

Art i k e I 4. 

(1) Im Falle der Abwesenheit, einer Erkrankung 
oder des Ablebens eines Konsuls kann der Sende
staat einen Angehörigen seiner diplomatischen 
Vertretung, einen Konsul oder einen Beamten 
des Konsulardienstes des betreffenden' oder eines 
anderen Konsulates zur vorübergehenden Füh
rung des Konsulates ermächtigen; der Name 
dieser Person ist vorher dem Ministerium für die 
Auswärtigen Angelegenheiten des Empfangs-
staates zu notifizieren. . . 

(2) Die zur vorübergehenden Führung des 
Konsulates ermächtigte Person: genießt die in 
diesem Vertrag für die Konsuln vorgesehenen 
Rechte, Privilegien und Immunitäten. 

Art i k eiS. 

In diesem Vertrag bedeutet 

1. die Bezeichnung "Konsulat" ein General
konsulat, ein Konsulat oder ein Vizekonsulat; 
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2. die Bezeichnung "Konsul" einen General
konsul, einen Konsul oder einen Vizekonsul, so
fern sie Leiter eines Konsulates sind; 

3. die Bezeichnung "Beamte des Konsular
dienstes" Personen, die konsularische Amts
befugnisse ~usüben, ohn; Leiter eines Konsulates 
zu sein; 

4. die Bezeichnung "Mitarbeiter des Konsu
lates" alle im Konsulat tätigen Personen ein
schließlich der Hilfskräfte, sofern sie nicht unter 
Punkt 2 oder 3 fallen. 

Art i k e I 6. 

Konsuln und Beamte des Konsulardienstes 
dürfen nur Staatsangehörige des Sendestaates 
sem. 

ABSCHNITT 11. 

Rechte, Privilegien und Immunitäten. 

Art i k el 7. 

(1) Di'e Konsuln und die Beamten des Konsular
dienstes unterstehen in Angelegenheiten ihrer 
amtlichen Tätigkeit nicht der Hoheitsgewalt des 
Empfangsstaates. Das gleiche gilt für die Mit
arbeiter des Konsulates, sof.ern sie Staatsangehö
rige des Sendestaates sind. 

(2) In anderen Angelegenheiten dürfen die 
Konsuln und die Beamten des Konsulardienstes 
weder festgenommen, noch in Haft genommen, 
noch sonst in ihrer Freiheit beschränkt werden, 
außer im Falle der Vollstreckung eines rechts
kräftigen strafgerichtlichen Erkenntnisses oder 
im Falle der Verfolgung wegen einer vorsätzlich 
begangenen gerichtlich strafbaren Handlung gegen 
Leben oder persönliche Freiheit. 

(3) Die diplomatische Vertretung des Sende
staates ist von der Einleitung eines gerichtlichen 
Strafverfahrens gegen einen Konsul oder einen 
Beamten des Konsulardienstes und von dessen 
Festnahme oder Verhaftung zu verständigen. 
Von der Festnahme oder Verhaftung ist sie vor
her zu verständigen, sofern der Konsul oder der 
Beamte des Konsulardienstes nicht auf frischer 
Tat ergriffen wird. 

Art i k e 1 8. 

Die Konsuln !haben das Recht, an den Ge
bäuden der Konsulate Schilder mit dem Staats
wappen des Sendestaates und der Amtsbezeich
nung anzubringen. Sie können auch an diesen 
Gebäuden und an ihren Fahrzeugen die Flagge 
des Sendestaates hissen .. 

Art i k e 1 9. 

(1) Die Konsuln, die Beamten des Konsular
dienstes und, sofern sie Staatsangehörige des 
Sendestaates sind, die Mitarbeiter des Konsulates 
unterliegen hinsichtlich der Dienstbezüge für ihre 
amtliche Tätigkeit im Empfangsstaat keiner Be
steuerung. 

(2) Den Konsuln, den Beamten des Konsular
dienstes und, sofern sie· Staatsangehörige des 
Sendestaates sind, den Mitarbeitern des Konsu
lates werden unter der Voraussetzung der Gegen
seitigkeit außer den Befreiungen nach Absatz 1 
im Empfangsstaat die gleichen Steuerbefreiungen 
gewährt, die den Konsuln, den Beamten des Kon
sulardienstes und den Mitarbeitern des Kon
sulates irgendeines dritten Staates zustehen. 
Dies gilt auch für die mit diesen Personen zu
sammenlebenden Familienangehörigen, sofern 
diese Staatsangehörige des Sendestaates sind. 

Art i k ell0. 

(1) Das unbewegliche Vermögen des Sende
staates, das für die Unterbringung der Konsulate 
oder für Wohnzwecke der Konsuln, der Beal~lten 
des Konsulardienstes und der Mitarbeiter des 
Konsulates sdwie deren Familienangehörigen 
dient, ist im Empfangsstaat von allen Abgaben 
befreit, die vom Besitz, der Übertragung oder 
für die Benützung unbeweglichen Vermögens 
erhoben werden. 

(2) Diese Befreiung bezieht sich nicht auf Ent
gelte für besondere Leistungen von öffentlich
rechtlichen . Körperschaften oder von 'Unter
nehmungen. 

Artikel 11. 

Den Konsuln, den Beamten des Konsular
dienstes und, sofern sie Staatsangehörige des 
Sendestaates sind, den Mitarbeitern des Kon
sulates werden auf. der Grundlage der Gegen
seitigkeit dieselben Zollbegünstigungen einge
räumt wie dem entsprechenden Personal der 
diplomatis,chen Vertretungen. Dies gilt auch für 
die mit diesen Personen zusammenlebenden 
Familienangehörigen. ' 

Art i k e 1 12. 

(1) Auf Vorladung eines Gerichtes des Emp
fangsstaates haben die Konsuln, die Beamten 
des Konsulardienstes und die MitaI1beiter des 
Konsulates als Zeugen vor Gericht auszusagen. 
Maßnahmen gegen einen Konsul oder gegen 
einen' Beamten des Konsulardienstes zur Er
zwingung des Er.scheinens vor Gericht als Zeuge 
oder der Ablegung einer Zeugenaussage sind 
unzulässig. 

(2) Falls ein Konsul oder ein Beamter des 
Konsulardienstes aus dienstlich begründetem An
laß oder aus in den Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates vorgesehenen Gründen nicht 
vor Gericht erscheinen kann,' hat er das Gericht 
davon zu ~erständigen und die Zeugenaussage in 
den Räumen des Konsulates oder in seiner 
Wohnung abzulegen. 

(3) Die Leistung des Eides wird von Konsuln, 
Beamten des Konsulardienstes und Mitarbeitern 
des Konsulates nicht verlangt. ' 
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(4) Konsuln, Beamte des Konsulilrdienstes und 
Mitarbeiter des Konsulates können die Zeugen
aussage über Umstände ablehnen, die ihre amt
liche Tätigkeit betreffen. 

3 

(3) Führt die Intervention des Konsuls zu 
keinem Erfolg oder stellt sich heraus, daß an der 
Sache Behörden beteiligt sind, die nicht im Amts
bereich des Konsulates liegen, so steht die weitere 
Behandlung der Sache der diplomatischen Ver-(5) Die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 4 

sind auch im Verfahren vor Verwaltungsbehör- tretung zu. 
den anzuwenden; Art i k e I 16. 

Art i k e I 13. 

(1) Der amtliche Schriftverkehr der Konsulate 
ist ohne Rücksicht auf die Art des verwendeten 
Nachrichtenmittels unverletzlich und darf keiner 
Kontrolle unter·zogen werden. 

(2) Im Verkehr mit den Behörden des Sende
staates haben die Konsulate das Recht, Codes zu 
benütz·en und sich diplomatischer Kuriere zu 
bedienen. Bei Benützung der übIlchen Nachrich
tenmittel finden auf die Konsulate dieselben 
Tarife' Anwen~ung wie auf di~ diplomatischen 
Vertretungen. 

(3) Die Konsulararchive sind Enverletzlich. 
Nichtamtliche Schriftstücke dürfen nicht im 
Konsulararchiv aufbewahrt werden. 

(4) Die Amtsräume der Konsulate sind unver
letzlich. Ohne Einwilligung des Konsuls dürfen 
die Behörden des Empfangsstaates in den Amts
räumen wie auch in den dem persönlichen Ge
brauch dienenden Wohnräumen des Konsuls 
keine wie immer gearteten Zwangsmaßnahmen 
durchführen. 

, 
ABSCHNITT III. 

Aufgaben und Amtsbefugnisse der Konsuln. 

Artikel 14. 

Die Konsuln haben an der Festigung freund
schaftlicher Beziehungen zwischen den Vertrag
schließenden Teilen mitzuwirken und die Ent
wicklung des wirtschaftlichen Verkehrs zu för
dern. 

Art i k e I 15. 

(1) Die Konsuln haben das Recht, in ihrem 
Amtsbereichdie Rechte und Interessen des Sende
staates, seiner Staatsangehörigen sowie der juristi
schen Personen; einschließlich der Handelsgesell
schaften, die nach dem Recht des Sendestaates 
errichtet worden sind und in diesem ihren Sitz 
haben, 'zu schützen. Sie können sich zu diesem 
Zweck unmittelbar mündlich oder schriftlich an 
Gerichte und Verwaltungsbehörden in ihrem 
Amtsbereich wenden. 

(2) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden 
haben, wenn sich die Konsuln schriftlich an sie 
gewendet haben, in angemessener Frist schriftlich 
zu antworten. 

(1) Die Konsuln haben das Recht, Staatsange
hörige des Sendestaates, die wegen Abwesenheit 
oder aus anderen triftigen Gründen nicht in der 
Lage sind, ihre Rechte und Interessen rechtzeitig 
zu wahren, vor Gerichten und Verwaltungsbe
hörden des Empfangsstaates zu vertreten; dies 
gilt auch für juristische Personen, einschließlich 
der Handelsgesellschaften, die nach dem Recht 
des Sendestaates errichtet worden sind und in 
diesem ihren Sitz haben. 

(2) Diese Vertretung dauert so lange, bis die 
Vertretenen ihre Bevollmächtigten bestimmt 
oder selbst die Wahrung ihrer Rechte und Inter
essen übernommen haben. 

(3) Rechtsvorschriften des Empfangsstaates, 
durch welche die v'ertretung oder die Verteidi
gung vor Gerid1ten und Verwaltungs behörden 
bestimmten Personen vorbehalten ist, bleiben 
unberührt. . 

Artikel 17. 

Die Konsuln haben das Recht, 
1. die Staatsangehörigen des Sendestaates in 

Evidenz zu führen und ihnen Pässe und andere 
Identitätsausweise auszustellen oder zu verlän
gern; 

2. ihren oder auch fremden Staatsangehörigen 
wie auch Staatenlosen Ein-, Aus- und Durchreise
sichtvermerke des Sende staates auszustellen. 

Artikel 18. 

(1) Die Konsuln haben, sofern die Rechtsvor
schriften des Sendestaates sie hiezu ermächtigen, 
das Recht, 

a) Geburts- und Sterbefälle der Staatsangehö
rigen des Sendestaates zu beurkunden; 

b) Eheschließungen und Ehescheidungen zwi
schen Staatsangehörigen des Sendestaates zu 
beurkunden; 

c) eine Adoption durchzuführen, wenn der 
Adoptierende und der Adoptierte Staats
angehörige des Sendestaates sind. 

(2) Ob und inwieweit die im Absatz 1 an
geführte Tätigkeit der Konsuln im Empfangs
staat wirksam ist, richtet sich ausschließlich nach 
dessen Rechtsvorschriften. 

Artikel 19. 

Die Konsuln haben das Recht, in den Kon
sulaten oder in ihr·en Wohnungen wie auch auf 
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Wunsch der Staatsangehörigen d<;s Sendestaates 
in deren Wohnungen sowie an Bord der unter 
der Flagge des Sendestaates fahrenden Schiffe fol
gende Handlungen vorzunehmen: 

1. von den Staatsangehörigen des Sendestaates 
Erklärungen entgegenzunehmen und sie zu be
urkunden; 

2. letztwillige Verfügungen und, andere ein
seitige Rechtsgeschäfte sowie sonstige Erklärun
gen der Staatsangehörigen des Sendestaates ab
zufassen, zu beurkunden und diese Urkunden in 
Verwahrung zu nehmen; 

3. Verträge, die zwischen Staatsangehörigen des 
Sendestaates geschlossen wurden, abzufassen oder 

,zu beglaubigen, sofern solche Verträge den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates nicht 
widerspreclIen. Die Konsuln dürfen jedoch keine 
Verträge über die Begründung, Abänderung oder 
Aufhebung von dinglichen ReclIten an Lieg,en
schaften, die im Empfangsstaat gelegen sind, ab
fassen oder beglaubigen; 

4. Verträge zwischen Staatsangehörigen des 
Sendestaateseinerseits und Staatsangehörigen des 
Empfangsstaates oder Staatsangehörigen dritter 
Staaten andererseits abzufassen oder zu beglau
bigen, soweit diese Verträge sich ausschließlich 
auf Gegenstände oder Rechte im Gebiete des 
Sendestaates beziehen oder Angelegenheiten be
treffen, die in die Zuständigkeit der Behörden 
des Sendestaates fallen, und soweit diese Verträge 
nicht den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
widersprechen; 

5. Unterschriften von Staatsangehörigen des 
Sendestaates auf Urkunden jeglicher Art zu be
glaubigen; 

6. Urkunden von Behörden oder Amts
personen des Sendestaates oder des Empfangs

\ staates zu legalisieren sowie auch Ab$chriften die
ser Urkunden zu beglaubigen; 

7. Schriftstücke jeder Art zu übersetzen und 
diese übersetzungen zu beglaubigen; 

8. Urkunden, Geld, Wertgegenstände und son
stige im Eigentum von Staatsangehörigen des 
Sendestaates stehende Sachen von diesen in Ver
wahrung zu nehmen; 

9. andere konsularische Amtshandlungen vor
zunehmen, sofern diese nicht den Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates widersprechen. 

Art i k e I 20. 

(1) Die im Artikel 19 genannten Urkunden 
werden, wenn sie von einem Konsul abgefaßt 
oder unter Beifügung seines Amtssiegels beglau
bigt sind, ebenso wie die von ihm unter Bei
fügung seines Amtssiegels beglaubigten Abschrif
ten, übersetzungen und Auszüge solcher Ur
kunden im Empfangsstaat als öffentliche oder 
öffentlich beglaubigte Urkunden, Abschriften, 
übersetzungen und Auszüge angesehen, und 

haben dieselbe rechtliche Wirkung, wie wenn sie 
von zuständigen Behörden oder Amtspersonen 
des Empfangsstaates abgefaßt oder beglaubigt 
wären. 

(2) Die im Absatz 1 erwähnten Urkunden so
wie deren Abschriften, übersetzungen und Aus
züge müssen, wenn von ihnen vQr den Behörden 
des Empfangsstaates Gebrauch gemacht wird, 
legalisiert werden, falls dies nach den Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates erforderlich ist. 

Art i k e 1 21. 

(1) Das zur Beurkundung von Personenstands
fällen zuständige Amt des Empfangsstaates hat 
dem Konsul abgaben- und kostenfrei eine Sterbe
urkunde über den Tod eines Staatsangehörigen 
des Sendestaates zu übermitteln. 

(2) Das mit der Regelung des Nachlasses nach 
einem Staatsangehörigen des Sendestaates befaßte 
Gericht oder die sonst zuständige Behörde hat 
den Konsul über das Nachlaßvermögen, über das 
Vorhandensein .einer letztwilligen Verfügung des 
Vel'storbenen und über die in Betracht kommen
den Erben i~ Kenntnis zu setzen. 

(3) Die Maßnahmen zur Feststellung, Verwah
rung und Versiegelung des Nachlasses fallen in 
die Zuständigkeit der Gerichte oder der sonst zu
ständigen Behörden des Empfangsstaates. 

Art i k e 1 22. 

(1) Den' Konsuln stehe-n bezüglich des Nach
lasses nach einem Staatsangehörigen des Sende
staates und zum' Schutze der Rechte von Erben, 
die Staa:tsangehörige des Sendestaa,tes sind, fol-
gende Rechte zu: I 

a) an der Aufnahme eines Inventars des Nach
lasses teilzunehmen; 

b) mit den Gerichten oder den sonst zustän
digen Behörden des Empfangsstaates wegen 
Maßnahmen zur Erhaltung des Nachlasses 
sowie zur Vermeidung seiner ,Beschädigung 
und seines Verderbs oder, nötigenfalls, 
wegen des Verkaufes von Nachlaßsachen in, ' 
Verbindung zu treten. 

(2) Diese Rechte der Konsuln kö~nen auch von 
einem Bevollmächtigten des Konsuls ausgeübt 
werden. 

Art i k e I 23. 

(1) Hatte ein Staatsangehöriger des Sendestaates 
seinen letzten Wohnsitz im Empfangsstaat, so 
haben die Behörden dieses Staates mit Bezug auf 
seinen im Empfangsstaat befindlichen beweg
'lichen Nachlaß die Rechtsvorschriften dieses 
Staates anzuwenden, wenn dies die gesetzlichen 
oder testamentarischen Erben oder Vermächtnis· 
nehmer, die ihren Wohnsitz im Empfangsstaat 
oder in einem dritten Staate haben, innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Tode des Erblassers 
beantragen. 
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(2) Andernfalls ist der bewegliche Nachlaß nach 
Maßgabe des Artikels 24 dem Konsul zu über
geben. Dieser verfährt mit dem Vermögen gemäß 
den Rechtsvorsd1riften des Sendestaates. 

Art i k e I 24. 

(t) Für die Anmeldung von den Nachlaß be
tr.effenden Ansprüchen von Erben, sof.ern Ar
tikel 23 Absatz 1 nicht zur Anwendung gelangte, 
und von Gläubigern oder anderen interessierten 
Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Emp
fangsstaat oder in einem dritten Staate haben, 
gilt die im Artikel 23 Absatz 1 festgesetzte Frist. 

(2) Der Teil des Nachlasses, der innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf der im Artikel 23 
Absatz 1 festgesetzten Frist nicht zur Berichti
gung oder Sicherstellung der angemeldeten An
sprüche verwendet worden ist oder der in 
keinem Zusammenhang mit den Ansprüchen 
steht, derentwegen ein Verfahren zu ihrer Gel
tendmachung eingeleitet worden ist, ist dem 
Konsul zu übergeben. 

(3) Die übergabe des Nachlaßvermögens nach 
Absatz 2 oder dessen Verbringung durch den 
Konsul erfolgt unter Bedachtnahme auf die 
devisenrechtlichen Vorschriften des Empfangs
staates. 

Art i k e I 25. 

(1) Ist ein Staatsangehöriger des Sendestaates, 
der im Empfangsstaat keinen Wohnsitz hatte, in 
diesem Staate während einer Reise gestorben, so 
sind die'von ihm mitgeführten Gegenstände ohne 
weiteres dem Konsul zu übergeben. 

(2) Der Konsul, dem ,diese Gegenstände über
geben worden sind, hat nach Maßgabe ihres 
Wertes die während des Auf.enthaltes im Emp
fangsstaat gemachten Schulden des Verstorbenen 
zu berichtigen. 

(3) Bei der DurchHihrung der Absätze 1 und 2 
ist, Artikel 14 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. 

Art i k e I 26. 

Im Empfangsstaat gelegenes unbewegliches 
Vermögen eines Erblassers, der Staatsangehöriger 
des Sendestaates war, ist von den Gerichten oder 
den sonst zuständigen Behörden des Empfangs
staates nach den Rechtsvorschriften des Ortes, wo 
das Vermögen gelegen ist, der Nachlaßregelung 
zu unterziehen. 

.A r t i k e I 27. 

Die Konsuln können den Gerichten oder den 
sonst zuständigen' Behörden des Empfangsstaates 
geeignete Personen als Vormünder oder Kura
toren für Staatsangehörige des Sendestaates oder 
für Vermögen dieser Staatsangehörigen, falls es 
ohne Aufsicht - geblieben ist, vorschlagen. Die 
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erwähnten Gerichte und Behörden sollen solchen 
Vorschlägen des Konsuls entsprechen, wenn nicht 
wichtige Gründe entgegenstehen. Diese Gründe 
sind den Konsuln mitzuteilen. 

Art i k e I 28. 

(1) Die Konsuln können persönlich oder durch 
ihre Bevollmächtigten Schiffen, die unter der 
Flagge des Sendestaates fahren und einen Hafen 
oder eine andere Anlegestelle in. ihrem Amts
bereich angelaufen haben, Hilfe und U nter
stützung angedeihen lassen. 

(2) Falls die Gerichte oder sonst zuständige 
Organe des Empfangsstaates irgendwelche 
Zwangsmaßnahmen auf solchen Schiffen zu er
greifen beabsichtigen, ist der Konsul hievon zu 
verständigen; er hat das Recht, bei der Durch
führung dieser Maßnahmen anwesend zu sein. 
Dies gilt nicht für Fälle, in denen solche Maß
nahmen auf Ersuchen oder mit Zustimmung des 
Schiffsführers durchgeführt werden. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 sind auf 
die Zoll-, Paß- und Sanitätskontrolle nicht anzu
wenden. 

Art i k e I 29. 

Wen!] in dem Empfangsstaat ein Schiff, das 
unter der Flagge des Sendestaates fährt, Schiff
bruch erleidet, auf Grund aufläuft, strandet oder 
eine andere Havarie erleidet, haben die zustän
digen Behörden unverzüglich den Konsul zu 
benachrichtig~n und ihm die von ihnen zur 
Rettung der Menschen, des Schiffes und der 
Ladung getroffenen Maßnahmen mitzuteilen. Sie 
haben dem Konsul die nötige Unterstützung bei 
den von ihm getroffenen, mit der Havarie des 
Schiffes zusammenhängenden Maßnahmen ange
deihen zu lassen. 

Art i k e I 30. 

. Unter den Begriff Schiffe im Sinne dieses Ver
trages fallen nicht Kriegsschiffe. 

Artikel 31. 

Die Artikel 28, 29 und 30 gelten sinngemäß 
auch für Luftfahrzeuge. 

ABSCHNITT IV. 

Schlußbestimmunge.n . 

Art i k e 1 32. 

(1) Die für die Konsuln und die Beamten des 
Konsulardienstes in diesem Vertrag vorgesehenen 
Rechte und Pflichten gelten auch für die Ange
hörigen der diplomatischen Vertretungen der 
Vertragsch.ließenden Teile, deren Betrauung mit 
konsularischen Amtsbefugnissen von der diplo-' 
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ma tischen Vertretung dem Ministerium für die 
Auswärtigen Angelegenheiten notifiziert worden 
ist. 

(2) Die Ausübung konsularischer Amtsbefug
nisse durch die erwähnten Personen berührt nicht 
diesen Personen zustehende diplomatische Privi
legien und Immuriitäten. 

Art i k e 1 33. 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkl,mden wel'den in Wien ausge
tauscht. Der Vertrag tritt 30 Tage nach dem 
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(2) Der Vertrag wird bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Tag, an dem einer der Ver-

tragschließenden Teile .·dem anderen Vertrag
schließenden Teil seinen Wunsch mitteilt, ihn 
außer Kraft zu setzen, in Geltung bleiben. ' 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
beider VertragsChließenden Teile· diesen Vertrag • 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Moskau am 28. Feber 1959 in 
zwei authentischen Ausfertigungen, jede in 
deutscher und russischer Sprache. 

Für die Republik österreich: 
Rudolf KIRCHSCHLXGER e. h. 

Für die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken: 

Grigorij Iwanowitsch TUNK IN e. h. 
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Erläuternde Bemerkungen 

.1 A. 
Allgemeiner Teil. 

Das Institut der Konsuln hat sich 1m Laufe 
der Geschichte mehrfach gewandelt. Aus der 

. ursprünglichen Richterfunktion entwickelte sich 
die Funktion eines ständigen Vertreters des den 
Konsul entsendenden Staates und mit Auf
kommen der ständigen diplomatischen Ver
treter die Funktion eines besonderen Schützers 
der Handels- und Schiffahrtsinteressen des Sende
staates und seiner Staatsbürger. 

Die gewohnheitsrechtlich sich entwickelnden 
Rechtsverhältnisse wurden, beginnend ab dem 
17. Jahrhundert, durch die Wissenschaft durch
leuchtet und ab dem 18. Jahrhundert in Ver
trägen zwisch·en einzelnen Staaten kodifiziert. 
Die. österreichisch-ungarische Monarchie begann 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts Konsularverträgc 
abzuschließen. Die Republik österreich setzte in 
der Zwischenkriegszeit . diese Praxis vereinzelt 
fort. Der vorliegende Vertrag ist nunmehr der 
erste Konsuhrvertrag, den die Bundesregierung 
seit. 1945 den gesetzgebenden Organen vorlegt. 
Die Verhandlungen über zwei weitere Konsular
verträge sind nahezu abgeschlossen. 

Der Vertrag kodifiziert im wesentlichen die 
Staatenpraxis, wie sie sowohl in bilateralen Ver
trägen zwischen anderen Staaten, als auch in 
dem. Entwurf einer multilateralen Konsular
konvention", der von der Völkerrechtskommission 
der Vereinten Nationen behandelt wird, ihren 
Niederschlag findet. 

Entsprechend der ebenfalls schon gewohnheits
rechtlichen Gliederung der Konsularverträge ent
hält der vorliegende Vertrag -. . 

Bestimmungen über die' Errichtung von Kon-
sulaten, über die Ernennung und Zulassung 
von Konsuln und. über das Personal der 
Konsulate (Art. 1 bis 6); 

. Bestimmungen über die 
den konsularischen 
(Art. 7 bis 13) und 

Vorrechte, die sich aus 
Beziehungen ergeben 

Bestimungen über die Aufgaben und Amts
befugnisse der Konsuln, untergeteilt in 
allgemeine Aufgaben (Art. 14), 
das Interventionsrecht (Art.' 15 und 16), 
die Funktion auf dem Gebiete des Personen

standswesens (Art. 17 und 18), 
die formelle Mitwirkung bei rechtsgeschäft

lichen Handlungen ,der Staatsangehörigen 
des Sendestaates (Art. 19 untl 20), 

die Funktionen in Verlassenschaftssachen 
(Art. 21 bis 26) und in Vormundschafts
sachen (Art. 27) und 

die Befugnisse in Schiffahrt- und Luftschiff
fahrtangelegenheiten (Art. 28 bis 31). 

Abschließend enthält ,der Art. 32 eine Be
stimmung des Inhaltes, daß die Rechte und 
PfliChten, die im Vertrag für die Konsuln und. 
die Angestellten der Konsulate, die konsularische 
Amtsbefugnis ausüben, vorgesehen sind, auch 
für die Angehörigen der diplomatischen Ver
tretungen beider Staaten gelten, deren Betrau
ung mit konsularischen Amtsbefugnissen von 
der diplomatischen Vertretung dem Ministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten des E~pfangs
staates notifiziert worden ist. 

Bei Verhandlung des Vertrages hat die 
Bundesregierung der Delegation die Weisung 
erteilt, daß besonders darauf zu achten sei, daß 
der vorliegende Vertrag keine Bestimmung ent
halte, die mit früher eingegangenen völker
rechtlichen Verpflichtungen, zum Beispiel mit 
den Verpflichtungen aus der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. Nr. 55! 
1955) in Widerspruch stünde. Dieser Auftrag 
der Bundesregierung ist durch den vorliegenden 
Vertrags text im vollen Umfange erfüllt. 

B. 
Besonderer Teil. 

Zu Abschnitt I: Errichtung von Konsulaten, 
Ernennung und Zulassung der Konsuln, Personal 
der Konsulatel. 

Der Art. 1 trifft einleitend die Feststellung, 
daß es Osterreich und. der Sowjetunion grund
sätzlich freisteht, auf dem . Gebiet des anderen 
Staates Konsulate zu errichten. Diese Fest
stellung bekräftigt den völkerrechtlichen Grund
satz, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehun
gen auch die konsularischen Beziehungen mit 
beinhaltet. Der Ort, wo ein Konsulat errichtet 
werden soll, ebenso wie die Umschreibung des 
Konsularbereiches bedarf jedoch in jedem Einzel
fall eines besonderen gegenseitigen Einverständ
nisses zwischen den beiden Staaten. Durch dieses' 
Erfordernis des besonderen Einversdndnisses 
wird den Souveränitätsrechten jedes Staates ent
sprechend Rechnung getragen. 

Die Vorschriften der Art. 2 und 3 über die 
erforderliche Zustimmung des Empfangsstaates 
zur Ernennung eines Leiters eines Konsulates
in Hinkunft Konsul genannt, gleichgültig, ob 
es sich um einen Generalkonsul, einen Konsul 
oder einen Vizekonsul handelt - über die Aus
fertigung der Bestallungsurkunde und die Er
teilung des Exequaturs entsprechen der inter
nationalen Praxis wie sie schon bisher stets von 
Osterreich gehandhabt wird. Die Bestellung der 
österreichischen Konsuln im Ausland und die 
Erteilung des Exequaturs der fremden Konsuln 
in Osterreich fällt gemäß Art. 65 Abs. 1 B.-VG. 
in die Zuständigkeit des Bundespräsidenten. 
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Die Verpflichtung des Art. 3 A'bs. 3 wird in 
österreich durch Verlautbarung der Erteilung 
des Exequaturs in der "Wiener Zeitung" erfüllt. 
An die Behörden, die mit dem Konsul 
erfahrungsgemäß in stärkerem Kontakt stehen, 

, ergehen darüber hinaus gesonderte Mitteilungen. 

Im Art. 4 werden Vorsorgen für die Fälle 
einer vorübergehenden Behinderung oder einer 
durch den Tod des Konsuls eingetretenen Sedis
vacanz getroffen. Der Sendestaat ist in der Wahl 
des den Konsul vertretenden Funktionärs weit
gehend frei. Der Vertreter muß lediglich aus 
dem Kreise der Angehörigen der diplomatischen 
Vertretung oder ,aus den hiefür qualifizierten 
Funktionären des betroffenen oder eines anderen 
Konsulates im Empfangsstaate gewählt werden. 
Für seine Betrauung ist nicht die vorherige 
Genehmigung durch den Empfangsstaat, sondern 
lediglich die vorherige Notifikation an diesen 
erforderlich. 

Die Funktion eines Konsuls und eines Beamtc:1 
des Konsulardienstes - das sind Personen, die 
unabhängig von ihrem Titel oder Dienstrang 
konsularische Amtsbefugnisse ausüben ~ kann 
gemäß Art. 6 nur Staatsangehörigen des Sende
staates übertragen werden. Diese Bestimmung 
liegt in einer Linie mit der zwischen den heiden 
Staaten getroffenen Vereinbarung, Honorar-· 
konsuln nidJt zuzulassen. 

Zu Abschnitt 11: Rechte, Privilegien und Im
munitäten. 

Jeder, Konsularvertrag widmet den Rechten, 
Privilegien und Immunitäten der Konsuln einen 
weiten Raum. Dies erscheint erforderlich, da die 
Konsuln einerseits sowohl in bezug auf ihre 
Person als auch in bezug auf ihre Tätigkeit zwar 
'vom Empfangsstaat zUg'elas~ene und formell an
erkannte Organe des - Sendestaates sind ohne 
jedoch anderseits wie die diplomatische~ Ver
treter den Rang eines Vertreters ihres Sende
~taates beziehungsweise ihrer Regierung oder 
Ihres Staatsoberhauptes zu genießen. 

Die Vorrechte der Konsuln können in vier 
Gruppen eingeteilt werden:, 

1. Die' Ausnahme der konsularischen Amts
tätigkeit von der Hoheitsgewalt des Empfangs-
staates. ' 

Es entspricht' dem Wesen der konsula;ischen 
Amtstätigkeit, daß diese als Tätigkeit von Or
ganen des Sendestaates nicht der Kontrolle und 
Einflußnahme des Empfangsstaates unterliegen 
kann. 

Art. 7 Abs. 1 stellt daher übereinstimmend 
mit der v(jlkerrechtlichen übung fest, daß der 
Leiter und alle Angehörigen eines Konsulates, 
die konsularisdle Amtsbefugnisse ausüben, nicht, 
der Hoheitsgewalt des Empfangsstaates unter
stehen, soweit es sich um Angelegenheiten ihrer 

amtlichen Tätigkeit handelt. Diese Personen ge
nießen daher in dem angegebenen Umfang volle 

-Immunität und können weder von den Gerich
ten noch von den Verwaltungsbehörden in sol
chen Angelegenheiten in Anspruch genommen 
oder Zur Verantwortung gezogen werden. Für 
die sonstigen Mitarbeiter des Konsulates, also 
etwa Kanzleipersonal, Schreibkräfte, Chauffeure 
usw., gilt dies nur, wenn sie Staatsangehörige des 
Sendestaates sind. Die Ausdehnung der Immuni
tät auf die' dem Sendestaat angehörenden Mit
arbeiter ist deshalb erforderlich, weil diese Per
sonen weitreichenden Einblick in die konsulari
sche Tätigkeit haben und an ihr in starkem Maße 
hilfsweise beteiligt sind. 

2. Der Schutz des Schriftverkehrs und der 
Konsulatsarchive und -räume. 

Der amtliche Sdlriftverkehr der Konsulate ist 
ohne Rücksicht auf die Art des verwendeten 
Nachrichtenmittels ebenso unverletzlich wie Kon
sular;rchive und die Amtsr~ume der Konsulate. 
Hoheit'sakte von Behörden oder Organen des 
Empfangsstaates können daher in den Amts
räumen der Konsulate ohne ausdrückliche Zu
stimmung des jeweiligen Leiters des Konsulates 
nicht gesetzt werden (Art. 13). 

3. Rechte der Konsuln auf besonders bevor
zugte Behandlung durch die Behörden des Emp-
fangsstaates. ' 

Den Konsuln kommen auf Grund ihrer Eigen
schaft als formell anerkannte Organe des Sende
staates bestimmte Ehrenvorredlte zu, die die 
Ausübung der Aufgaben des Konsuls, erleichtern , 
und seinen offiziellen Funktionen Rechnung tra
gen sollen. 

Alle an einem Konsulat tätigen Personen 
unterstehen zwar in Angelegenheiten, die mit 
der amtlichen Tätigkeit nichts zu tun haben, der 
Hoheitsgewalt des Empfangsstaates, Sie sind da
her in solchen Angelegenheiten nicht nur an die 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates gebun
den, sondern können sowohl straf- und zivil
rechtlich wie verwaltungsbehördlich belangt wa
den. Im Interesse der möglichst ungestörten A uf-' 
rechterhaltung der konsularischen Tätigkeit ist 
aber doch eine gewisse' Beschränkung der 
Hoheitsgewalt des Empfangsstaates notwendig, 
die durch Art. 7 Abs. 2 bestimmt wird. Dem 
Grund dieser Bestimmung entsprechend, er
streckt sie sich nur auf Konsuln und Beamte des 
Konsulardienstes, bei denen jede Art der Frei
heitsbeschränkung - außer in besonderen Fäl
len - untersagt ist. ,Zulässig bleibt die Voll
streckung rechtskräftiger strafgerichtlicher Er
kenntnisse, gleichviel wegen welcher strafbaren 
Handlung, soweit sie Freiheitsstrafen aussprechen 
oder etwa darin eine in einer Freiheitsentziehung 
bestehende Maßnahme der Sicherung und Besse
rung angeordnet wird. Bei der gerichtlichen 
Strafverfolgung pflegt in Konsularverträgen die 
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Zulässigkeit der Freiheitsbeschränkung sich mir 
auf strafbare Handlungen einer gewissen 
Schwere zu erstrecken. Die sonst übliche Abgren
zung nach der Höhe der gesetzlichen Straf.
drohung erschien in diesem Vertrag wegen der 
Verschiedenartigkeit der strafrechtlichen Systeme 
nicht anwendbar, so daß sie in der Art der ge
schützten Rechtsgüter gefunden werden mußte. 
.Als die wesentlichsten Recqtsgüter sind Leben 
und persönliche Freiheit anzusehen. Bei vorsätz
lichen Angriffen auf diese Rechtsgüter ist daher 
sowohl die polizeiliche Festnahme wie die Ver
hängung der gerichtlichen Verwahrungs- und 
Untersuchungshaft zulässig, ebenso etwa die Ab
nahme des Gelöbnisses nach'§ 191 StPO. Die Be
stimmung des Art. 7 Abs. 2 ist in ihrer Gesamt
heit gesetzändernd. . 

Art. 7 Abs_ 3 sieht in folgerichtiger Ergänzung 
der Bestimmungen des Abs. 2 die Verständigung 
der diplomatischen Vertretung des Sendestaates 
von der Einleitung eines gerichtlichen Strafver
fahrens gegen einen Konsul oder Beamten des 
Konsulardienstes und von dessen Festnahme oder 
Verhaftung vor. Wird der Täter nicht auf fri
scher Tat ergriffen, so muß die Verständigung 
vor der Festnahme oder Verhaftung erg>ehen, 
schon damit zeitgerecht für eine Vertretung vor~ 
gesorgt werden kann. Die Bestimmung hat im 
wesentlichen nur formellen Charakter, ist aber 
im letzten Teil gesetzändernd. 
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tungsbehörde) zu erscheinen, sondern auch wenn 
sie ein dienstlich begründeter Anlaß am Erschei
nen hindert; in diesen Fällen kann ihre Aussage 
in den Räumen deiS Konsulates oder in ihrer 
Wohnung aufgenommen werden. Zur Eideslei
stung sind Konsuln, Beamte des Konsulardienstes 
und Mitarbeiter des Konsulates nicht verpflichtet; 
sie darf von ihnen nicht verlangt werden; die 
Eidesabnahme wird aber zulässig sein, wenn sie 
von sich aus zur Eidesleistung bereit sind. 

Als Ehrenvorz:ug steht den Konsuln ferner 
gemäß Art. 8 das Recht zu, an ihren Fahrzeugen 
die Flagge des Sendestaates zu hi.9sen. Dieses Recht 
erstreckt sich auch auf die Hissung der Flagge am 
Konsulatsgebäude sowie auf die Anbringung von 
Schildern mit dem Staatswappen des Sendestaates 
und der Amtsbezeichnung. Privatrechtliche 
Rech tsver häl tnisse zwischen Mieter und Vermie
te,r in jenen FäLlen, in denen der Sendestaat nicht 
Eigentümer des Konsulatsgebäudes ist, werden 
durch dieses Vorrecht nicht berührt. 

4. Finanzielle Privilegien. 
Die finanziellen Privilegien, die in den Art. 9 

bis 11 umschrieben sind, lassen sich gliedern in 
a) Befreiung der· Dienstbezüge der Konsuln 

und des Konsularpersonals von einer Be
steuerunng im Empfangsstaat, 

b) Befreiung der Konsulatsgehäude von der 
Grundsteuer und Grunderwerbsteuer, 

c) zollrechtliche Privilegien. 

Die in Art. 9 Abs. 1 vorgesehene Steuerbe
freiung der Dienstbezüge der Konsuln, der Be
amten des Konsulardienstes und der Mitarbei
ter des Konsulates, letzterer soweit sie die 
Staatsangehörigkeit des Sendestaates besitzen, 
entspricht den allgemei.n anerkannten Regeln 
des Völkerrechts, die eine derartige Steuer be
freiung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
vorsehen. 

Ebenfalls aus dem Blickwinkel eines Entgegen
kommens gegen formeH anerkannte Organe 
eines anderen Staates, jedoch unter Berücksichti
gung deren grundsätzlichen Unterworfenseins 
unter die Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
behandelt Art. 12 die Frage der Ablegung von 
Zeugenaussagen durch Konsuln, Beamte des Kon
sulardienstes und Mitarbeiter des Konsulates vor 
den Gericht,en und Verwaltungsbehörden des 
Empfangsstaates. Die diesem Kreis angehörenden 
P.e'rsonen können die Zeugenaussage über solche Durch Art. 9 Abs. 2 wird, wieder überein
Umstände ablehnen, die ihre amtliche Tätigkeit, stimmend mit der auf Grund der allgemein an
also Angelegenheiten des Sendestaates betreffen. I erkilllnten Regel des Völkerrechts geübten 
Dies stelh einen selbständigen Ablehnungsgrund Praxis, bewirkt, daß der aufgezählte Personen
dar und hat somit gese,tzändernden Charakter. kreis mit Ausnahme der in Abs. 1 genannten 
Ansonsten besteht wie für andere Personen die Bezüge in Ansehung der Steuern vom Einkom
grundsätzliche Verpflichtung, auf Vorladung als men und vom Vermögen nur mit den inländi
Zeugen (Auskunftspersonenl.) vor den Gerichten schen Einkünften im Sinne des § 96 des' Ein
und Verwaltungshehörden aluszusagen. Diese Ver- kommensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954, 
pflichtung kann aber weder hinsichtlich des Er- und nur mit dem Inlandsvermögen im Sinne des 
scheinens vor Gericht (Verwaltungshehörde) noch § 79 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, . 
hinsidltlich der Ableg':mg ,der Aussage durch besteuert wird. Eine Steuerbefreiung für die in
Zw,angsmaßnahmen erzwungen werden, wenn es ländischen Einkünfte und für das Inlandsver
sich um Konsuln oder Bea~te des Konsulardien- mögen wird ,auch auf Grund der vorgesehenen 
stes handelt, wohl aber gegenüber Mitarbeitern Meis:begünstigung nicht i~ Betra~t kommen, 
des Konsulates. Darüber hinaus dürfen KonsuJn da eme solche Steuerbefremng kemem anderen 
und Beamte des Konsulardienstes nicht nur aus Staat gewährt wird. 
den von der Rechtsordnung des Empfangssta,ates Die in Art. 10 Abs. 1 vorgesehene Steuerbe
allgemein anerkannten, Gründen (zum Beispiel freiung entspricht hinsichtlich der Grundsteuer 
Krankheit) es ablehnen, vor Gericht (V.erwal- und der Grunderwerbsteuer den bestehenden 
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innerstaatlichen Vorschriften, (§ 2 Z. 10 des 
Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149, und 
§ 4 Abs. l' Z. 7 des Gninderwerbsteuergesetzes 
1955, BGBl. Nr. 140). Auch die in Art. 10 Abs. 2 
vorgesehene Ausnahme von der Abgabenbefrei
ung stimmt mit der derzeit geübten internatio
nalen Praxis über ein. 

Art. 11 gewährt den Konsuln, den Beamten 
des Konsulardienstes und den Mitarbeitern des 
Konsulates die gleichen Zollprivilegien, die dem 
entsprechenden Personal der diplomatischen Ver
tretungen eingeräumt werden. ,Da weder nach 
den autonomen Zollbestimmungen (§ 40 lit. b 
Zollgesetz 1955) noch auf Grund zwischenstaat
licher Abkommen den Angestellten diplomati
scher Vertretungen Zollprivilegien zustehen; 
können auf Grund des Art. 11 nur die Konsuln 
sowohl als Leiter eines Konsulates als auch als 
zugeteilte Konsuln, nicht ~ber die übrigen Be
amten des Konsulardienstes oder die Mitarbei
ter des Konsulates in den Genuß dieser Privi
legien kommen. Die Aufnahme der lerzgenannten 
Personengruppen in die vorliegende Vertrags
bestimmung bezweckt lediglich, ihnen für den 
Fall, daß hinsichtlich der Gewährung von Zoll
begünstigungen für das diplomatische Personal 
dne .Änderung der Rechtslage eintreten sollte, 
die entsprechenden Zollbegünstigungen zu 
sichern. 

Zu Abschnitt III. Aufgabe und Amtsbefug
nisse der Konsuln. 

Die Aufgaben und Amtsbefugnisse der Kon
suln sind mannigfaltig. Sie haben sich im Laufe 
der letzten Jahrzehnte, teils durch stets wieder
kehrende Übung der Staaten, teils auf Grund 
von Verträgen herausgebildet. Die Konsuln sind 
nach allgemeiner zwischenstaatlicher Praxis vor 
allem berufen, die Rechte der einzelnen Staats
angehörigen des Sendestaates zu wahren, haben 
jedoch auch die Befugnis, auf die Interessen des 
Staates, der sie entsendet, bedacht zu sein. In 
Wahrung dieser Rechte und Interessen können 
sich die Konsuln unmittelbar an Gerichte und 
Verwaltungsbehörden ihres Amtsbereiches wen
den. Diese Gerichte und Verwaltungsbehörden 
sind verpflichtet, in angemessener Frist auf Ein
gaben der Konsuln zu antworten. Eine Inter
vention in der mit der Führung der Auswärti
gen Angelegenheiten betrauten Zentralstelle steht 
dem Konsul nicht zu. Sie bleibt den diplomati-
schen Vertretungsbehörden vorbehalten~ . 

Im vorltegenden Vertrag gibt Art. 14 den 
beiderseitigen Konsuln die Richtschnur ihres 
Handelns. Sie sollen an' der Festigung freund~ 
schaftlicher Beziehungen, zwischen Österreich u~d 
der Sowjetunion mitwirken und die Entwicklung 
des wirtschaftlichen Verkehrs fördern. Alle Be
stimmungen dieses Abschnittes sind daher im 
Zweifelsfalle im Sinne dieses Leitgedankens aus-

zulegen. Der allgemein anerkannte Grundsatz 
des Völkerrechts, daß die Konsuln das Recht 
haben, in ihrem Amtsbereich die Rechte und 
Interessen des Sendestaates und seiner Staats
angehörigen im weit,esten Sinne (somit ein
schließlich der juristischen Personen und der 
Handelsgesellschaften), zu schützen, wird im 
Art. 15 des vorliegenden Vertrages neuerlich 
bestätigt. Dieser AJ;;tikelregelt auch die Art des 
Verkehrs mit den lokalen Behörden im Sinne der 
allgemein für die Konsuln gültigen und bereits 
oben geschilderten Praxis. 

Das allgemeine Recht der Konsuln zur Ver
tretung der Interessen der Staatsangehörigen des 
Sendestaates wird im Art. 16 noch dahingehend 
näher spezifiziert, daß den Konsuln insbesondere 
auch ,die Befugnis zukommt, die Interessen ab
wesender Staatsangehöriger oder solcher, die aus 
anderen trifügen Gründen nicht in der Lage 
sind, ihre Interessen selbst wahrzunehmen, vor 
Gerichten und Verwaltungsbehörden des Emp-, 
fangsstaates 'zu vertreten. InnerstaatlIChe V 01"

schriften, die die Vertretung vor Gerichten oder 
Verwaltungsbehör,den allgemein regeln, zum Bei
spiel Vorschriften über den Anwaltszwang, wer
den hiedurch nicht berührt. Da es ausschließliches 
Ziel der Vertretung ist, im Interesse der Ver
tretenen zu handeln, kann und darf diese Ver
tretung auch nur so lange ,dauern, bis der Ver
tretene selbst seine Rechte wahrnimmt, sei es, 
.daß er persönliche Erklärungen abgibt oder einen 
Bevollmäc!; tigtenernenn t. 

Die in den Art. 17 und 18 aufgezählren,Rechte 
der Konsuln zeigen diese besonders stark in 
ihrer Eigenschaft als Organe des Sendestaates mit 
obrigkeitlicher Befugnis. Sie haben das Recht, 
gewisse Personaldokumente für die Staatsange
hörigen des Sendestaates nach dessen innerstaat
lichen Vorschriften aufzustellen und eigenen so
wie fremden Staatsangehörigen und Staatenlosen 
Ein-, Aus- und Durchreisesichtvermerke zu er
teilen (Visabefll'gnis). Ihnen obliegt auch, soweit 
die Rechtsvorschriften des Sendestaates sie hiezu 
ermächtigen, die Beurkundung der im Art. 18 
,Abs. 1 aufgezahlten PersonenstandSlfäHe von 
Staatsangehörigen des Sendestaates. Die Wirkung 
der Beurkundung im Empfangsstaat richtet sich 
nach dessen RechtsvorsC'hrift. 

Zu den allgemein üblichen Befugnissen der 
Konsuln gehört es schlioeßlich auch, eine Tätig
keit zu entfalten, wie sie in ähnlicher Weise 
innerstaatlich von öffentlichen Notaren, Ge
richten und beeideteI).Dolmetschern vorgenom
men wird. Art. 19 zählt die&e Tätigkeiten bei
spielsweise auf. Die Konsuln können diese Amts
tätigkeit im Konsulat, aber auch in ihren Woh
nungen und - sofern die Staatsangehörigen des 
Sendestaates dies ausdrücklich wünschen - auch 
in den Wohnungen dieser Staatsangehörigen ent
falten. Der Anerkennung des Konsuls als öffent-
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lich-rechtlicher Funktionär des Sendestaates ent- Nachlasses eines Angehörigen aes Sendestaates 
spricht es, daß die vom Konsul im Rahmen den örtlichen Behörden zukommen. 
der Befugnisse des Art. 19 abgefaßten oder be- In Art. 22 werden die Rechte des Konsuls in 
glaubigten Urkunden im Empfangsstaat als Nachlaßsach.eri der Angehörigen des Sendestaates 
öffentliche, oder i?ffentlich beglaubigte Ur-. _ gleichgültig, ob es sich um unbeweglichen oder 
kunden angesehen werden und dieselbe Rechts- beweglichen Nachlaß handelt und wie die weitere 
wirkung haben, wie wenn sie von der' zustän- Behandlung der beweglichen. Nachlässe sich ge
digen Behörde oder Amtsperson des Empfangs- stalten wird (Art. 23 bis 25) _ festgelegt. Der 
staates abgefaßt oder beglaubigt wären (Art. 20). Zweck der Bestimmung ist aer Schutz der Rechte 

Eine sehr weite und' rechtlich schwierige der Erben, die dem Sendestaat angehören; es 
Tätigkeit pflegen Konsuln in Nachlaßange- handelt sich also um einen besonderen Fall des 
legenheiten zu entfalten. Der Vertrag sieht hier I . ch CA 15) D K I h t 
folgende Regeluno- vor: nterventlonsre tes rt. . er onsu .a 

t> •• das Recht, an der Aufnahme des Inventares tell-
Art. 21 Abs. 1 und 2 regelt dIe Pfllchten der h (Ab 1 I' ) d k . ß d be' .. zune men s. It. a un ann au er em 1 

Behorden des Empfangsstaates. gegenüber dem d . d B h dl d N chi b f ßte' 
1 . en mIt er e an ung 'es 'a as,ses e a n 

Konsu . In Abs. 1 WIrd festgesetzt, daß das zu- S 11 b t' t M ßnahmen anregen die der .. d' A .. b'd S d d te en es Imm e a , 
stan Ige mt - m el.:n taaten .. as Stan es- Erhaltung von Nachlaßobjekten dienen oder Be-
amt .. -:- Sterbeurkunden uber Todesfalle von An- . schädigungen oder Verderb solcher Gegenstände 
gehongen des Sendestaates abgaben- und kosten- h' d 11 . ß d k d V f . d ., ver m ern so en; au er em ann er en er-
~eI .em Kons~l zu tibermmdn hat; daraus er- kauf von Nachlaßsachen anregen, etwa im Fall 

gibt sich., daß eme solche Urkunde stets zu über- d d h..l V d b d auch wege!). " es r'Ü enuen er er es 0 er 
senden 1st; wenn em Standesamt des, Empfangs- d h d W . d I'nfolge des . . ro en ,er ertvermm erung 
staates den Tod emes Angehöngen des Sende- S' k P' (I' b) . m ens von reIsen It. . 
staates ,beurkundet hat, mag der Tod auch mcht 
im Gebiet des Sendestaates, sondern etwa auf 
einem unter der Flagge des Sendestaates fahren
den Schiff oder in einem Flugzeug eingetreten 
sein. Dagegen besteht keine pmcht zur über
mittlung einer Sterbeurkunde, wenn der Todes
fall zwar im Staatsgebiet eingetreten ist (Er
trinken ~neinem Fluß), die Beurkundung aber 
(etwa weil die Lei<che erst im Gebiet eines an
deren Staates an das Ufer g,eschwemmt wurde) 
nach dem innerstaatlichen Recht nicht mög
lich war. 

Verschieden von der Pflicht, eine Sterbeur
kunde zu übersenden, ist die in Abs. 2 festge
haltene Pflicht zur Mitteilung an den Konsul über 
das Nachlaßvermögen, über. das Vorhandensein 
einer letztwilligen Verfügung und über die in 
Betracht kommenden Erben. Diese Pflicht tritt 
immer dann ein, wenn sich Nachlaßvermögen im 
Sendestaat befindet, zum Beispiel ein Grundstück 
oder ein Bankgut'haben, m,ag auch der Erblasser 
in einem anderen Staat gestorben und sein Tod 
dort beurkundet worden sein. 

Der hier und im folgenden verwendete Aus
druck "das mit der Regelung des Nachlasses be
faßte Gericht" umfaßt hier nicht nur das Gericht, 
das nach österreichischer Terminologie die Ab
handlung, sondern auch das Gericht, das das so
genannte Ausfolgungsverfahren (§ 23 Abs. 2 und 
§ 137 ff; des Gesetzes über das Verfahren außer 
Streitsachen) durchzuführen hat. Da in der 
Sowjetunion nicht die Gerichte, sondern die 
Notariratsämter mit der Regelung der Nachlässe 
befaßt sind, sind hier und im folgenden die 
Worte "oder die sonst zuständige Behörde" bei
gefügt. 

Da es sich hier um eine Tätigkeit handelt, die 
zweckmäßigerweise nicht nur vom Konsul oder 
von Beamten des Konsulardienstes ausgeübt 
wird, sondern auch' von Bevollmächtigten, zum 
Beispiel von Rechtsanwälten oder Notaren, ist 
in Abs. 2 das Einschreiten solcher Bevoll
mächtigter ausdrücklich vorgesehen (v gl. 
Art. 28). 

Art. 23 behandelt, ebenso wie die Art. 24 und 
25, nur das im Empfangs'sitaat gelegene beweg
liche Vermögen eines Angehörigen des Sende-
staates. 

Nach dem im iIl!ternationale,n Privatrecht vieler 
Staaten henschenden Staatsbürgenchaftsprinzip 
hätlte hier ,die ZUMändigkeit der Behörden des 
Sendestaales einzutreten und wären auch dessen 
Sachnormen, etwa bei der Regelung der Frage, 
wer a'i\s Erbe be,rufen i's,t, anzuwenden. In den 
Staalten, die das W o:hrnsitzpr.il1iZip anwenden, 
wären dagegen die Behörden des WohnsitlZsltaates 
zu&tändig und hätten ihr eigenes Recht anzuwen
den. Der Vertrag hatt keine dieser beiden LÖSJllifi! 
gen gewählt, sondern einen Mittelweg beschrit
ten, der ähnll~ch wie die Regelung der §§ 24 und 
137 ff. AußstreitG., den Interessen aller Beteilig
ten am besten entsprechen dürfte:W enn die Be
ziehungen der Beteiligten zum Wohnsitzstaat 
- hier Empfangsstaat - sehr stark sind 
--' letzter Wohns,itz des Enblassers sowie Wohn-
sitz von Erben in diesem - und wenn noch 
dazukommt, daß diese Erben den 'mit sechs 
Monaten nach dem Tod des Erblassers befriste
ten Antrag stellen, in diesem Staa't und nach 
dessen Recht die Abhandbng dur<chzuführen, so 
fällt die Sache in die Kompetenz dieser Behörden 

Abs. 3 stellt klar, daß die 
Feststellung, Verwahrung und 

Maßnahmen zur und ist das Erbrecht dieses Staates anzuwenden. 
Versiegelung des Diese Lösung erweist sich inSbesondere dann als 
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sehr zweckmäßi.g, wenn der Erblasser und seine Empfangsstaat oder in einem dritten Staat Vor
Familie im Sendestaat geleht haben. Im FaU des sorge zu treffen; unter den "anderen interessier
Art. 23 Abs. 1 entfällt eine weitere Befassung des ten Personen" sind Vermächtnisnehmer und 
KOillsltlls mit der Sache, die zur Gänze den Be- Noterben zU verstehen, welche letzteren mit 
hörden des Sendestaates zufällt. Selbstverständ- Rücksicht auf die Terminologie des sowjetischen 
lich bleibt dem Korusul das IntereventiOll'srecht zur Rechts nicht als solche angeführt werden 
\\7 a!hrnehm ung der Rechte der Angehörigen konnten. 

s,eines' Staates gewahrt. Wie ebenfalls zu Art. 23 bemerkt wurde, ist 

Wenn Erhen ,in einem "kitnen Stalat ihren auch für die Interessen von Erben, die im 
Wohnsitz halben, so können sie ebenfalls den in Empfangsstaat oder einem dritten Staat leben, 
Absl. 1 vorgesehenen Antrag stellen und damit für den Fall Vorsorge zu treffen, daß der be
die Zuständigkeit der Behörden des Empfangs- wegliehe Nachlaß dem Konsul zu übergeben ist. 
staates begründen, zum Beispiel in dem Fall, daß Diese Erben können ihren Anspruch auf ihre 
der Erblasser in OSlterreich lebte und die Erben Nachlaßquote anmelden; worauf der ent
in n~chster Nähe,enwa in der Schweiz, ihren sprechende Teil des Nachlasses im Empfangsstaat 
Wohnsitz haben. zurückzubehalten ist; die Entscheidung, ob und 

Sind dagegen die Beziehungen der Sache zum mit welcher Quote diesen Personen ,ein Erbrecht' 
Empfangssuat nicht so sta.rk wie in den FäHen zusteht, wird in diesen Fällen freilich im Sende
des Abs. 1, so fäHt die Behandlung des im staat, dem Heimatstaat des Erblassers., getroffen, 
Empfangsstaat gdegenen bewegJi.chen Nachla~.ses wie sich aus Art. 23 Abs. 2 ergibt (Abs. 1). 

in die Zuständigkeit der Behörden des Sende- Nach der Anmeldung von Forderungen und 
staates; zu diesem Zweck sind der Nachlaß Erbansprüchen, für die ebenfalls eine Frist von 

insbesondere die körperlichen Nachlaß- sechs Monaten vom Tode des Erblassers an em
sachen - dem Konsul zu übergeben (Abs. 2). geräumt ist, wird eine weitere Frist von drei 
Es handelt sich hier um foLgende Fälle: Der Erb- Monaten, also insgesamt neun Monaten. vom 
lalSser hatte im Empfangss:taat keinen Wohnsitz, Tod des Erblassers an, eingeräumt, innerhalb 
wohl aber bewegliches V,ermQgen, zum Beispiel deren die Forderungen oder die Ansprüche auf 
ein Bankgunhaben; er' ha,tte dort zwar einen die Erbquote zu berichtigen oder sicherzustellen 
Wohnsitz, seine Erbe~ leben aber im Sendestaat,' sind oder der Berechtigte seinen Anspruch gel-
seine Erben leben zwar im Empfangs,staat oder tend zu machen hat; hat er das nicht getan oder 
in einem dritten Staat, sie - oder nich·t alle von betrifft die Forderung nur einen bestimmten 
ihnen - stellen aber nich,t den Antrag, die Nach- Nachlaßteil _ etwa bei einer Klage auf Zahlung 
laßregelung im Empfangssoaat durchzuführen, aus einem vom Erblasser für eine fremde Schuld 
etwa weil sie in den Sendestaat - ihren Heimat- bestellten Pfand _, so ist der freie Nachlaßteil 
staat - zurückkehren wollen. 

dem Konsul zu übergeben (Abs. 2) .. 

Ergibt sich eine verschiedene Stellungnahme Schließlich wird noch das Verhältnis dieser Be-
der E~ben, bean·tragt etw,a von· mehreren Erben, d h ~. stimmungen des Vertrages zu ,evisenrechtlic en 
die im Empfangsstaat leben, der eine die Nach- Vorjichriften in der.Weise geregelt, daß auf diese 
laßmgelung in diesem Staat, die ande,ren aber Bedacht zu nehmen ist. Die übertragung eines 
nicht, so gilt aho die Regdung des Abs. 2. Die Bankguthabens oder eines Wertpapierdepots ist 
Interessen des Erben, der die Abhand,lung im also auch bei Nachlässen an die etwa erforder
Empfangs:s.ra.at 'beantragt hat, bleiben aber inso- . lichen Bewilligungen der Devisenstellen g,ebun
fern gewahrt, als sern Anteil am Nachlaß im den. Selbstverständlich ist, daß auch sonstige dem 
Empfangsstaat zurückbeh:lJhen werden kann. öffentlichen Recht angehörige Bestimmungen, 
Welchen Anteil dieser Erbe schließlich e.rhält, be- etwa Ausfuhrverbote für Kunstgegenstände, zu 
stimmt sich. hier freilich nach dem Recht des beachten sind; eine ausdrückliche Erwähnung war 
Sendesuates (vgl. hiezu die Austü'hrnngen zu hier wohl nicht erforderlich (Abs. 3). 
Art. 24). 

Die hier für die Erben dargeleg,ten Regelungen Art. 25 trifft eine Sonderregelung für den Fall, 
gelten auch fü.r Vermächtnisl1Jehmer; zu denken. daß ein Angehöriger des Sendestaates während 
ist hier in~besondere an den Fall, daß d,er Erb- .einer Reise (Abs. 1), worunter auch ein kurzer 
lasser Vermögen im Empfangsstaat und in einem Aufenthalt etwa zu Erholungszwecken (Abs. 2) 
droitten Staalt hatte und nur über sein im zu verstehen ist, im Empfangsstaat sti\bt. 

Empfangsstaat liegendes Vermögen durch Kodizil In diesem Fall werden die vom Reisenden mit
Verfügungen getroffen hat. geführten Gegenstände - Reisebedarf, entspre-

Zu Art. 24: Wie eben ausgeführt, sind die chende Geldmittel für den geplanten Aufenthalt 
Nachlaßsachen in den Fällen des Art. 23 Abs.:2 u. dgl. - dem Konsul ohne weiteres übergeben; 
dem Konsul zu übergeben. Vorher ist jedoch für der Konsul hat dagegen die auf der Reise ge
die Befriedigung oder Sicherstellung der Forde- machten Schulden zu berichtigen, soweit sie in 
rungen von Gläubigern mit Wohnsitz (Sitz) im den ihm übergebenen Mitteln Deckung finden; 
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devisenrechtliche Vorschriften sind hier ebenso 
wie in den Fällen des Art. 24 zu beachten. 

Zu bemerken ist, daß diese Regelung sich nicht 
auf anderes Vermögen des Reisenden, das sich im 
Empfangsstaat befindet, bezieht; für dieses gilt 
vielmehr die Regelung der Art. 23 Abs. 2 und 24 
(der Fall des Art. 23 Abs. 1 kommt nicht in Be
tracht, weil "Reisender" nicht eine Person mit 
Wohnsitz im Empfangsstaat sein kann). 

Für unbewegliches Vermögen gilt schließlich 
- außer den auch auf dieses anwendbaren Be
stimmungen der Art. 21 Abs. 2 und 22 - der in 
Art. 26 normierte und weit verbreitete Grund
satz, ·daß die Behörden des Staat,es, in dem das 
Vermögen gelegen ist, nach den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften die Nachlaßregelung durch
zuführen haben. 

In Art. 27 wird dem Konsul für den Fall, daß 
ein Angehöriger des Sendestaates eines Vor
mupds oder eines. Kurators (zum Beispiel wegen 
Entmündigung) bedarf, das' Recht eingeräumt, 
dem Gericht oder der sonst zuständigen Behörde 
eine ihm geeignet scheinende Person für diese 
Funktion vorzuschlagen. Im Hinblick auf das 
sOwjetische Recht, das auch eine Kuratel für un
beaufsichtigtes Vermögen kennt, wurde nicht nur 
die Kuratel für eine Person, sondern auch die 
für einen Vermögensgegenstand der ohne Auf
sicht geblieben ist, berücksichtigt. 

Die Gerichte sollen im allgemeinen dem Vor
schlag des Konsuls entsprechen; sie haben aber 
das Recht, aus wichtigen Gründen, die sie dem 
Konsul mitzuteilen haben, eine andere Person zu 
bestellen. Als wichtige Gründe kommen zum Bei
spiel in Betracht, daß die vorgeschlagene Person 
nach österreichischem Recht nicht zum Vormund 
bestellt werden darf (§ 191 ABGB.) oder doch in 
d~r Regel nicht bestellt werden soll (§ 192 
ABGB.), d;lß der Vater des Kindes für den Fall 
seines Todes eine andere Person als Vormund 
namhaft gemacht hat als die nunmehr vom Kon
sul vorgeschlagene (§ 196 ABGB.) oder daß anzu
nehmen ist, daß der Vater mit der vom Konsul 
vorgeschlagenen Person nicht einverstanden ge
wesen wäre. 

29 

sitz haben (Art. 23 Abs. 1), während §24 Abs. 1 
AußstreitG. dieses Recht nur den im Inland be
findlichen Beteiligten einräumt. 

Eine weitere historisch gewa"ch<S>ene Aufgabe 
der Konsuln ist es, die Interessen des Sende
staates und dessen Staatsangehörigen iIlJSlbesondere 
in bezug auf die Schiffe zu wahren, die unter der 
Flagge des Sendestaates fahren. Diese Befugnis 
der Konsuln hat sich besondel1S' in der Hoch
seeschiffahrt herausgebildet. Sie kommt aber auch 
in der Flußs,chiffahrt zur Geltung. 

Art. 28 räumt daher in übereinstimmung mit 
dieser internationalen übung den Konsu,ln, das 
Rech,t ein, Schiffe, di.e unter der Fl:a~ge des Sende
staates fahnen und einen Hafen oder eine andere 
Anlegestene im Amtsbereich des Konsuls an
gelaufen haben, Hilfe und Unters'tüuzung an
gecleihen zu lassen. Unter "ander,e Anlegestelle" 
ist hiebei jeder mit einem Schiff zu erreichende 
Ort zu verstehen, an dem für die Verankerl\lng 
des Schiffes, gewis,~e Vorrichtungen vorbereitet 
sind. 

Wenn auch Ströme, die der internationalen 
Flußsdliffahrt offenstehen, wie die Donau (v gl. 
Art. 31 des Staatsvertrages betreffend die Wie
derherstellung eines unabhängigen und demokra
tischen österreich, BGBl. Nr. 152/1955) stets 
HO'heitsg.ebiet des Staates bleiben, dessen Terri
torium sie durchfließen, ul1Id au-ch Schiffe anderer 
Staaten stets grundsätzlich der Hoheitsgewalt des 
T errito'Cialstaa.tes unterliegen, so zieht doch die 
besondere Organisation des Schliffs,wesens, die sich 
an das Muster der Hochseeschiffahrt lehnt, eine 
gewisse bevorZJUgte Steliung der Schiffe ausländi
scher Flagge na,ch sich. Abs. 2 des An. 28 räumt 
daher den Konsuln der heiden Staaten wechsel~ 
seitig das' Recht ein, bei der Durchf.ührung von 
Zwangsmaßnahmen der territori.alen Staatsgewalt 
auf solchen Schiffen anwesend zu sein. Es iSlt hie
bei gleichgültig, ob sich diese Zwangsmaßnahmen 
gegen Personen oder gegen Sachlen richten. Eine 
Ausnahme hievon bildet der Fai'!, daß eine solche 
Zwangsmaßnahme auf E~suchen des Schiffs
führers - etwa bei Unruhe auf dem Schiff -
oder mit dessen Zustimmung - etwa bei einer 
zivilrechtlichen Exekution - durchgeführt wird. 
Die Z01'1-, Paß- und Sanitätsko.n;trolle ist, ihrem 
Zweck ell'tsprechend, nicht als eine Zwangsmaß
nahme· im Sinne des Art. 28 Abs. 2 anzusehen. 
Dies bekräftigt Ab:>. 3 dieses Artikel~. 

Die Bestimmungen der Art. 21 bis 27 sind in 
mehrfacher Beziehung gesetzändernd, indem sie 
inösterreichischen Gesetzen nicht. enthaltene oder 
nicht vorges.ehene Verpflichtungen fests,etzen, 
zum Beispiel die VerSltändigungspflichten des Ge-

Bei einer Ha·varie des Schiffes hat die Behörde richtes nach Art. 21 Abs. 2, di,e den Konsuln in 
österreichischen Gesetzen nicht ZlUgestandenen des Empfangsstaates eine im Art. 29 näher um-
Rechte in Abhandlungssachen und Vormund- s,chrieben~ No,tifikationspflicht an den Konsul, 
schaftssachen (Art. 22 Acbs. 1 und Art. 27); weiter verbunden mit der Pflicht zur UntJerstütz;ung des 
kommen insofern gesetzändernde Bestimmung.en Konsuls bei seinen Maßnahmen zur Rettung von 
vor, als sie von ges'etili,chen Regelungen ab- Menschen, Schiff und Ladung. 
weichen, s-o die Einräumung des Rechtes, die Unter dem Begriff "Schiff" sind primär 
Durchführung der Ahhandl.ung in österreich zu Handelsschiffe (Fracht- und Passagiersc.~iffe) zu 
beantoraJgen, auch an El1ben und V ermäch.rnis-\ ve,rstehen. Es können unter diesen Beg,riff aber 
nehmern., die in einem drioten Staat ihren Wohn- auch andere Schiffe fallen., die sich nich,t in die 
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Gruppe der Handelsschiffe einordnen lassen. Aus
drücklich ausg·enommell sind dul'ch Art. 30 
Kriegsschiffe. 

Alle in Bezug auf Schiffe eingeräumten Rechte 
(Art. 28 und 29) stehen den Konsuln auch. gegen
über Luftfahrzeugen zu. Auch hier sind Kriegs
luftfahrzeuge von den Bes,timmungen ausgenom
men (Art. 30 und 31). 

Zu Abschnitt IV, Schlußbestimmungen. 
Der Abschnitt IV enthält neben den üblichen 

Bes.timmurrgen über das Inkrafttreten und eine 
allfällige Außerkraftsetzung (Art. 33) die grund
sätzliche, sdl'on im Allgemeinen Te,il erwähnte 
Bestimmung, daß alle im Vertrag für Konsuln 
und Beamte des Konsulardienstes vorgesehenen 
Rechte und Pflichten auch für die Angehörigen 

der diplomatis.ehen Vertretungen t5sterreiehs und 
der Sowjetunion gelten, die mit der \Vahrneh
mung konsularischer Amtsbdugnisse betraut 
sInd. Hiebei ist es gleich,giiltig, ob diese Angehöri
gen de.rdiplomatischen Vertretungen in einer 
sogenannten Konsularabteilung zusammengefaßt 
sind, oder ni,eht. Voraussetzung ist allerdings, 
daß die Betraurung dieser Funktionäre der diplo
matischen Vertretungsbehörden und Konsular
agenrlen dem Ministerium für Auswärtige An
gelegenheiten des· Empfangsstaates nocifiziert ist. 
Mit dieser Bestimmung erhält der Konsularver
trag eine praktische Wirksamkeit, auch wenn 
zwischen t5sterreich und der Sowjetunion noch 
keine Errichtung selbständiger Konsulate für 
einen bestimmten Amtsbereich (Art. 1) verein
bar,t wil'd. 
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